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Etwas vom SchuldnerWutz
Das landwirtschaftliche Notrecht der Notver -

Ordnungen seit dem 8 . Dezember 1931 gibt im
Zusammenhang mit den bereits bestehenden
^ chntzvorschriften der Zivilprozeßordnung unddes Zwangsversteigerungsgesetzes ein ziemlich
verwickeltes System des Schnldnerschutzeo , daö' m folgenden in seinen Grundzügen
Dargestellt werden soll, wobei es vor allem als

Aufgabe der Darstellung angesehen wird ," ä systematische und zeitliche In -
^ n a n d e r a < e i fe u der verschiedenen« ch u y h e st , m m u n g c n zu klären .

JMforöerungsschut ;
Zeitlich betrachtet , taucht die Krage , in wel -

chem Umfange ei » Schuldnerschutz bestehe , zu¬erst dann auf , wenn der Gläubiger die Rück -
Zahlung seiner Forderung ver -

angt . Hier greisen die Schutzbestimmungen
^ er Notverordnungen vom 8. Dezember 1931,

September 193J und 11. November 1982mit den dazu ergangenen Dnrchführungsver -
ronungen ein . Nach diesen Verordnungennurd dem Landwirt ein . Schutz gegen Dar -

^ rü ckfo rd er n n g e n gewährt . Die -
Schutz ist grundsätzlich mit der Zinsfen -

J
8 bzw . Zinserleichterung verkop -

In welchen Fällen greift der Rückforde -
? >ngsschutz ein ? Zunächst gilt er nur für' orderungen , die durch Hypothek oder

an einem inländischen Grundstück
^ ies ist der Kall , wenn für die

tan f!
eiUn ? entweder eine Hypothek bestellt

ei« ?" DÖer roeun eine Grundschuld
» mui 9ett worden ist , die nach Vereinbarung
u » ', dem landwirtschaftlichen Schuldner
ftfei. rx

Cm ^ ^ ubiger zur Sickerung der Grund -
au * iU bellen bestimmt ist . Es wird aber
Vuriri mo ^ unt Recht , von maßgebenden

r » n Ansicht vertreten , daß eine Siche -
zu « ^ Grundschuld , wie sie die Borausset -
»Piii/i * Nückforderungsschutzes ist, auch dann
Sialirf IDe nit die betreffende Grundschuld le -

ly jt e Forderung des Gläubigers v e r -* 1 a « ö e t worden ist .

iiit ^ rr ^ ckforderuugsschutz gilt aber nicht
Uberlingen , die durch Hypothek oder

tttttjatA ® gesichert sind . Keinen Rücksorde -
der». es vor allem gegen Rückfor -
dit? gesicherter bankmäßiger Personalkre -
leb ? » gegen die Rückforderung vou Dar -
Uwst » *

000 Gefälligkeit oder sonst unter
z»

'
, gegeben worden sind , aus denen

Bei»«*! ctcn
. W' daß eine langfristige Kredit¬

es swfS beabsichtigt war . Auch wird
tun » ^ ' ° ^ erungSschutz bei Aufwer -
iwar Gerungen nicht gewährt , und

nicht , wenn die Zinsen dieser
nun » ^

' " kl^ ^ ^ dei-ung nach der Notverord -
find September 1932 gekürzt worden
5 Yv n i s J * öcr ®alt bei A mo r t i s a t io ns -
derun -, 7 e l e n . ) Für die Frage des Rückfor -
der o - . ist es im Gegensatz zur Frage
tu « « « ?

" ^ Erleichterung auch ziemlich bcdeu -
^ iick ' ^ s ? ' die betreffende Forderung , deren
teljt o

' verlangt wird , aus Auslandsmit -
»en L ? •

" worden ist. Derartige Forderun -
5 ^ en zwar die Vorteile der Zinssen -

Nicht ÄlnSerleichteruugsverordlinngcn
arnb

^
16er ' wenigstens soweit das siir« en Ausländsanleihen unserer zentra -

len Realkreditinstitute feststellbar ist, erst in
einigen Iahren fällig .

Worin besteht der „Rücksorde -
r u n g ö s ch u tz

" ? Es ist zu unterscheiden zwi¬
schen dem Kündiguugsschut ;, der durch die Not -
Verordnung vom 8. Dezember 1931 gewährtwurde , und dem Rückforderungsver -
bot , das durck die Notverordnungen vom 27.September und vom 11 . November 1932 bc -
gründet wurde . Der KiiudigungSschutz besagt ,daß die von ihm betroffenen Forderungen vor
einem bestimmten Zeitpunkt nicht gekündigtwerden dürfen . Ist aber von vornherein ein
fester Zeitpunkt für die Fälligkeit bc -
stimmt worden , so greift der Kündigungsschutznicht ein . Das „Rückforderungsverbot " hin -
gegen bedeutet , daß die betreffende Forderungin keiner Weife zurückgefordert werden kann .Es kann also auch nickt verlangt werden , daßeine durch Zeitablaus ohne vorausgegangene
Kündigung fällig gewordene Forderung zurück
gezahlt wird , nock können Zwangsvollstrek -
kungSmaßnahmeu zur Erlangung des Forde
rungsbetrages mit Erfolg durchgeführt werden .

Wann gilt der Kündigungsschutzund wann das Rückforderungsver -
bot ? Der Kündigungsschutz ist eine im wesent -
lichen historische Angelegenheit . Er hat aber
noch seine Bedeutung für schwebende Prozesse .
Für zukünftige Fälle kommt jetzt nur nochdas Rückforderungsverbot in Be -
tracht . Aber auch dieses gilt in zweifacher Form ,entweder als Rückforderungsverbot bis zum! • April 1935 gemäß der Notverordnung vom
27. September 1932 ober als Rückforderungs¬
verbot bis zum 1 . April 1934 gemäß der Not
Verordnung vom 11 . November 1932.

Das bis zum 1 . April befristete Rückforde¬
rungsverbot gilt grundsätzlich für alle diejeni -
gen Forderungen , die schon nach der Notver -
ordnung vom 8. Dezember 1931 den Kündi¬
gungsschutz bis zum 34 . Dezember 1933 gcuos --
sen , es ist also eine Verlängerung und Ver -
besserung des damals gewährten Schutzes : Die
ser Sckntz bezieht sich nun auf diejenigen For¬
derungen , deren regelmäßige Fällig
k e i t nicht früher als ein Jahr nach ihrem
Entstehen eintritt . Unter regelmäßiger Fällig -
keit ist die im Darlehnsverfahren bestimmte
Fälligkeit zu verstehen . ES wird also die weit
überwiegende Anzahl der landwirtschaftlichen
Realkredite durch dieses Rückforderungsverbot
bis zum 1 . April 1933 geschützt . Um Mißver -
ständniffen vorzubeugen , sei betont , daß die
oben genannten Ausnahmefälle anck für die
Gewährung dieses Schutzes gelten . Die weitere
Voraussetzung neben der Langfristigkeit <.,Rc -
gelmüßige Fälligkeit nicht früher als ein Jahr
nach Entstehen " ) ist, daß die sichernde Hypothek
oder Grundschuld an einem landwirtschastli -
chen , forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen
Grundstück bestellt worden ist . Die Frage , wann
ein Grundstück ein landwirtschaftliches , forst -
wirtschaftliches oder gärtnerisches ist , kann in
einem erleichterten schnellen und kosten -
freien Verfahren bei dem A m t s g e -
r i ch t entschieden werden .

Das bis zum 1 . April 1934 befristete Rück -
forderungsverbot hat hiernach für die Land -
Wirtschaft ein ziemlich enges Anivendnngsge -
biet . Vor allem gehören dazu Realkreditfv »de
ruiigen , die nach dem Inkrafttreten der Sep -
tember - Notverorönulig — am 29. September

Stenerhaftunv beim Erwerb
von Grundstücken

1 der Reichoabgabeord -
«iußerer tu !? x Erwerber neben dem Ver -

i * laufenden und für die sestge -
!>i« a \ ,

er noch nicht entrichteten Steuern .° uf einem Betrieb"etäi
ist.

lasten , der im Ganzenäußert worden

vwna w Umsatzsteuer kommt dieser Bestim -' M Erwerb von Betrieben , die im
^ "^ert werden , besondere Bedeu -

^ lixs- t i . _
ä Nichtwissen dieser Vorschrifte -yastung nicht aus .

s
»der weift

'̂ eichsabgabeordnung bestimmen
6e fond er . f .

0 nprt ' die einzelnen Steuergesetze
Werber « gemeinsame Haftung des Er -
" et *taoii .+. a

^ eräußerers . Eine gegenteilige
t Abmachung innerhalb des Kauf -

^ lnals f ?™ diese steuerrechtliche Haftung" Abließen . Auch beim Kauf vou
hellen ergibt sich die Haftung für die

Grund - und Gewerbesteuer des Landes , der
Kreise und der Gemeinden aus 8 10 Abs . 2
des badischen Grün » - und Gewerbestenerge -
setzes .

Bei der Wertzuivachssteucr können besonders
unangenehme Ueberraschungen sich aus oer
Steuerhaftüng ergeben , wenn man beim
Grundstlickskauf sich nicht darüber orientiert ,
ob für den Eigentumsübergang Wertzuwachs -
steuer entsteht . Die meisten Steuerordnungen
über Wertzuwachssteuern sehen eine besondere
Hastung vor .

Es empfiehlt sich daher beim Erwerb von
Grundstücken vorher bei den Steuerstelle » an -
» fragen , ob und mit welchem Betrag der

Verkäufer au Steuern rückständig ist . >- md
Steuerrückstände vorhanden , so kann unter
Umständen der Käufer zur Vermeidung oo »
Nachteilen eine » entsprechenden Betrag vom
Kaufpreis einbehalten . >—t

1932 — entstanden sind , sofern nicht die Ge -
währnng des Kredites bereits vor dem In -
krasttreteu dieser Verordnung zugesagt worden
ist idauu gilt nämlich das Rückforderungsver -
bot bis zum 1 . April 1935 ) . Auch solche Real -
kredite , die durch die Zinssenkung der Verord -
nung vom 27. September 1932 und das damit
verbundene Rückforderungsverbot nicht betrof -
fen ivorden sind , iveil die Zinsen schon am 29.
September 1932 unter l Prozent lagen , genie -
ßen den Schutz des Rückfordernngsverbotes bis
zum 1 . April 1934. Tiefes Rückforderungsver -
bot gilt nicht nur für laudivirtschaftliche , forst -
wirtschaftliche und gärtnerische Grundstücke ,
sondern überhaupt für alle inländische »
Grundstücke . Es gewinnt daher für den
Landwirt auch daun seine Bedeutung , ivenn daS
belastete Grundstück nicht nur landwirtschaftli -
che », forstwirtschaftlichen und gärtnerischen
Zwecken dient . In solchen Fällen entscheidet
der überwiegende B e t r i e b s ch a r a k -
t e r . Ist nun z. B . vom Amtsgericht festgestellt
ivorden , daß der gewerbliche Charakter über -
wiegt , das betreffende Grundstück also keiu
landwirtschaftliches , forstwirtschaftliches oder
gärtnerisches Grundstück ist, und wird daraus
hin von dem Gläubiger die Rückforderung des
Darlehno verlangt , so kann der Betriebsinha
ber immer nock den Schutz des Rückforderungs -
Verbotes bis 1 . April 1934 für sich in Anspruch
nehmen .

In allen Fällen ist aber d e r R ü ck forde -
r n n g s s ch n tz kein unbedingter . Er
fällt bei unpünktlicher Zins
zahlnng und bei Vorliegen b e s o n
derer , den Gläubiger beeinträchti
gender U m st änd e , w i e z . B . G r » » d
st ü ck s v c r s ch l e ch t e r u n g , w e g . Auf die

Einzelheiten kann an dieser Stelle nicht einge »
gange » werden .

Die bisherigen Ausführungen zeigten , i»
welchem Umfange dem Landwirt schon gege »
DarlehnSrücksordernngen Schutz gewährt wird .
In den genannten Fällen kann es also zu eiuer
wirksamen Zivangsvollstreckung zwecks Bei -
treibung der unter dem Rückforderungsschutz
stehenden Forderung überhaupt nicht kommen .
Es ist freilich bestritten , ob diese von gesetzes -
wegen bestimmte Unzulässigkeit der Zwangs »
Vollstreckung diese von selbst nichtig mache, oder
ob der Schulduer diese Unzulässigkeit durck
Zivangsvollstrccknngsgegenklage geltend zn
machen habe .

In Rücksicht auf die Zteuregelung des Boll -
strcckungSfchutzes durck die Regierung Hitler
wird der Sckinldner keine Gegenklage erhebe »
brauchen , da der Gläubiger in den meiste »
Fällen doch nicht vollstrecken lassen kann . j

Wie sich die rechtlichen Verhältnisse nach dewi
31 . Oktober 1933 gestalten , läßt sick heute noch -
nicht vorhersagen . Unter Umständen wird eine
Zivangsvollstrecknngsgegenklage später in de »
Fällen nicht nötig werden , in denen jetzt
das Rückforderungsverbot ein -
g r e i f t , i n d e » e n aber f ch o n v o r I » •
kraittretcu der Notverordnungen
vom 27. Sept . 1932 bzw . 11 . Nov . 1932 ein Ui «
teil vom Gläubiger erstritten w o r -
den w a r und a u f G r u » d dieses U r -
teils die Z w a u g s v o l l st r e ck u n g b e .
trieben wird , eine ZwangsvallstrecknngS »
gegenklage anzustrengen . Wird dagegen
erst nack Jnkrastreten dieser Bestimmungen
vom Gläubiger auf Rückzahlung geklagt , so
in u ß das Gericht die Klage a b w t i •
sen . <Fortsetzung folgt .)

WS« antworten
F . K. in G . Pachtstreit .
Wenn die Große des Pachtlandes nicht mehr

als 3 Hektar beträgt , so kann das Pachteini -
gungsamt den Vertrag vor Ablauf der verein -
barteu Zeit aufhebe » , soweit es bei Abwägung
der Interessen beider Teile der Billigkeit cnt -
spricht . Ob daö Pachteinigungsamt einem da -
hingehenden Antrag stattgibt , hängt also vou
dem Grundsatz der Billigkeit und der Abwä -
guug der Iuteresseu beider Teile ab .

Das Pachteinigungsamt besteht aus einem
Richter und zwei Packtschöffen ^Beisitzer ) . Von
letztere » muß einer dem Kreise der Verpächter
und einer den , Kreise der Pächter angehören .
Unter Zustimmung beider Teile «Parteien )
kann auf die Mitwirkung der Beisitzer ver -
zichtet werden .

Das Pachteinigungsamt kann auf Antrag
oder von Amts wegen Zeugen und Sachver -
ständige vernehmen . Unter Umständen
empfiehlt sich ein Gutachten der Landwirt -
schaftskannner oder eines sonstigen Sachver -
ständigen zu beantrage » .

DaH Pachteinigungsamt verhandelt und cnt -
scheidet in uichtöffentliäier Sitzung . Ihr Unter -
Pächter steht mit Ihrem Antragsgegner in kei-
uerloi Vertragsverhältnis , so daß feine Anwe -
fenheit nicht erforderlich ist . Als Zeuge tön -
neu Sie ihu mitbringen ! die Entscheidung ob
er gehört werden soll , trifft das Pachteini -
gungsamt . Wenn Ihr Antxagsgegner nichts
dagegen hat , so dürfte das Pachteinigungsamt
wohl Ihren Unterpächter bei der Verhandlung
anwesend sein lassen .

Der Pachtvertrag ist nickit deshalb ungültig ,
weil Sie keine Ausfertigung haben . Der Ver -
Pächter mutz Ihnen auf Verlangen Einsicht in
den Vertrag gewähren . Eine Ausfertigung
des Vertrags dürfte auch bei de » Prozeßakten
sein , so daß Sie beim Pachteinigungsamt Ein -
blick nehmen können .

elektrischer Anlagen
im Llmdwirtschmtöbetrieb

Von Ingenieur W . Tjaden , Berlin .
Elektrische Anlage » und Maschinen haben

heute einen hohen Grad von Vollkommenheit
erreicht, ' sie sind allen anderen Arten von Licht -
und Kraftanlagen überlegen . Wenn trotzdem
in manchen Fällen Besitzer elektrischer An -
lagen von ihre » Diensten nicht ganz befriedigt
sind , so liegt das meist daran , daß die Mon -
tage nickt ordnungsgemäß ausgeführt oder die
Anlage nicht richtig instandgehalten wurde /

Tei Sicherungen sind die schwächsten
Stellen der Anlage, ' alle Leitungen , Schalter

und Maschinen sind so bemessen , daß sie eme
viel höhere Belastung aushalten als die Siehe »
rangen . Tritt nun durch irgendeinen Fehler
eine übernormale Beanspruchung ein , so
brennt die Sicherung durch und macht da -
mit die Anlage spannungslos , bevor es zu
einer Erwärmung oder gar zum Glühen eines
anderen Leitungsteiles kommt . Ter größte
Fehler , den man in solchem Kall machen kann ,
ist der , daß man eine durchgebrannte Siche »
rung durch eine stärkere ersetzt oder sie mit
einem Stück Traht repariert .

Um die Brandgefahr durck .Kurzschluß zu
verringern , halte man die Leitung frei von
Stroh , Heu , Häcksel u . dgl . Besonders gilt dies
für Einsührnngsstellen , Motoren , Schalter und
Anlasser . Beim Schalten und Anlassen von
Maschinen läßt sich Funkenbildung nicht
ganz vermeiden . Durch Säubern der Kontakte
mit ganz feinem Schmirgel ( Polieren ) und
hauchdünnes Einfetten mit Vaseline ist das
Verschmoren zu verhindern und die Lebens -
dauer dieser Apparate bedeutend zn erhöhen .
Bei Maschinen achte man darauf , daß an
den blanken Teilen kein Funken auftritt . In
staubigen Betrieben dürfen diese Teile nickt
eingefettet werden , sondern sind mit einem
Pinsel oder einer Bürste häufig zu reinigen .
Wichtig ist , daß die Kohle -Bürsten durch ihre
Federn gut aus die umlaufenden Ringe ge -
drückt werden , damit sie guten Kontakt geben .
Tritt trotzdem noch ein starkes Fuukeu auf , so
ist die Akafchine entweder überlastet oder die
Bürstenhalter sind falsch eingestellt . In beiden
Fällen verständigt man am besten den Fach --
mann , iveil Funkenbildung die Maschine schnell
ruinieren kann .

Ein Antriebsmotor darf nur so stark belastet
werde «, daß er im Dauerbetrieb gerade Hand -
warm wird . Eine weitere Belastung iistun -
zulässig , weil sie zu ,»eiteret Erwärmung uwd
allmählich zur Zerstörung des Motors führt .
Wenn der Motor in einen Kasten eingebaut
wird , muß man sür gute Lustzu - uud -abfuhr
sorgen . Das Innere der Maschine säubert
uian am besten mit Hilfe des Handblafebalges .
man benutze jedoch nie Wasser . Zum Schluß
sei noch daraus hingewiesen , daß alle Wak -
kelkon takte und lockeren Berbin -
düngen an Klemmen , Schaltern , Lampensas -
sungen und Steckkontakten sofort beseitigt wer -
den müssen , weil durch sie auch die Gefahr der
Funken - und Flammenbildung entsteht .

Verantwortlich für : „Der Ratgeber "
Fr . Schmitt , Leutershausen .


	[Seite 766]

